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Ablehnungsbescheid über die Förderung einer beruflichen Weiterbildung   

 
  
Sehr geehrte/r Frau/Herr, 
 
Ihr Antrag vom - hier Datum einfügen - auf Ausstellung eines Bildungsgutscheins für eine 
berufliche Weiterbildungsmaßnahme als - hier Bildungsziel ergänzen - wird abgelehnt.  
 
Begründung: 

Die Entscheidung beruht auf § 16 Absatz 1 SGB II i.V. m. § 81 ff. SGB III und erfolgte unter 
Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens. 

Der Förderung der von Ihnen gewählten Maßnahme zur beruflichen Weiterbildung kann nicht 
zugestimmt werden, weil  

 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nur an erwerbsfähige Leistungsberechtigte im 
Sinne des § 7 SGB II erbracht werden können. Sie erhalten keine Leistungen nach 
diesem Gesetzbuch; eine Förderung ist daher ausgeschlossen,  

 eine Förderung ausgeschlossen ist, wenn ein anderer Leistungsträger vorrangig zu-
ständig ist (§ 5 SGB II). Für die von Ihnen beantragte Förderung ist - hier anderen 
Leistungsträger eintragen -  vorrangig zuständig,  

 Arbeitslosigkeit bzw. drohende Arbeitslosigkeit allein nicht die Notwendigkeit einer 
Weiterbildung begründet. Das angestrebte Bildungsziel muss auch mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine berufliche Eingliederung erwarten lassen. Dabei müssen Anhalts-
punkte für einen nennenswerten Bedarf entsprechend qualifizierter Arbeitnehmer vor-
liegen. Für das von Ihnen angestrebte Bildungsziel ist eine entsprechende Arbeits-
kräftenachfrage aktuell nicht gegeben und wird auch nicht prognostiziert. Daher ist 
eine Beendigung oder Verringerung Ihrer Hilfebedürftigkeit nach erfolgreichem Ab-
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schluss der von Ihnen angestrebten Weiterbildung nicht zu erwarten - hier weitere 
Begründung eintragen -,  

 Sie bereits über eine Berufsausbildung verfügen, für die ein ausreichendes Angebot 
an offenen Stellen vorhanden ist. Unter Berücksichtigung Ihres bisherigen beruflichen 
Werdegangs und der aktuellen Nachfrage an Arbeitskräften kann davon ausgegan-
gen werden, dass Ihre Arbeitslosigkeit in absehbarer Zeit auf andere Weise als durch 
eine Bildungsmaßnahme beendet werden kann. Ihr Wunsch nach einer beruflichen 
Veränderung allein begründet keine Notwendigkeit einer beruflichen Weiterbildung - 
hier weitere Begründung eintragen -,  

 Sie noch keine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit vorweisen können. Eine 
Übernahme der Weiterbildungskosten kann nur erfolgen, wenn Ihnen die Aufnahme 
einer Berufsausbildung oder die Teilnahme an einer berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahme nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Unter Berücksichtigung Ihrer indivi-
duellen Umstände ist Ihnen die Teilnahme an einer Berufsausbildung bzw. berufsvor-
bereitenden Maßnahme zumutbar, weil - hier weitere Begründung eintragen -,  

 Ziel einer Weiterbildung ist, dass Sie nach deren Abschluss mit hoher Wahrschein-
lichkeit beruflich eingegliedert werden können. Dabei ist die individuelle Eignung für 
das Berufsziel angemessen zu berücksichtigen. Ein erfolgreicher Abschluss der von 
Ihnen angestrebten Weiterbildung kann nicht prognostiziert werden, weil - hier weite-
re Begründung eintragen -,  

 die Förderung der Beruflichen Weiterbildung sich ausschließlich auf Arbeitneh-
mer/innen beschränkt, d.h. auf Personen in einem - auch künftigen - abhängigen Be-
schäftigungsverhältnis. Eine Förderung, die auf eine Selbständigkeit oder geplante 
Selbständigkeit abzielt, ist gesetzlich ausgeschlossen - hier weitere Begründung ein-
tragen - 

 und - hier weitere Begründung eintragen -. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der im Briefkopf genannten Stelle einzulegen. Soweit der Widerspruch 
durch eine/n bevollmächtigte/n Rechtsanwalt/Rechtsanwältin eingelegt wird, kann diese/r zur 
wirksamen Ersetzung der Schriftform den Widerspruch als elektronisches Dokument, das mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist, auch über das besondere Anwalts-
postfach (beA), übermitteln. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Mustermann 
 
 
Hinweise: 

Sie sind, auch in der Zeit, in der ein Widerspruchs- oder Sozialgerichtsverfahren anhängig 
ist, ohne Aufforderung verpflichtet, dem Jobcenter jede Änderung in Ihren Verhältnissen mit-
zuteilen, die für den Anspruch auf die Leistungen erheblich sein kann (z. B. Umzug, Arbeits-
aufnahme). Nähere Einzelheiten über Ihre Mitteilungspflicht und die Rechtsfolgen einer un-
terlassenen Mitteilung entnehmen Sie bitte dem Ihnen ausgehändigten Merkblatt 6 "Förde-
rung der beruflichen Weiterbildung". 


